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Am 11. April 2010 wurde unter der Nummer 2010-365 in einem offiziellen Gesetzesblatt eine bindende 

Verordnung veröffentlicht. Diese Verordnung betrifft Sportveranstaltungen welche in oder in der Nähe 

von „Natura 2000“-Schutzgebieten (ein besonderes Netz von Schutzgebieten innerhalb der 

Europäischen Union) stattfinden und bewertet diese Veranstaltungen hinsichtlich der ökologischen 

Folgen auf das Schutzgebiet. Dies trifft zu für die 7te Auflage der 3 Tage von Aveyron. 

 

Zum heutigen Tage haben wir von dem zuständigen Amt der Regierung des Aveyron noch nicht die 

notwendigen Informationen zur Umsetzung dieser neuen Maßnahme. Deshalb ist es zur Zeit noch 

nicht möglich die möglicherweise entstehenden Zusatzkosten abzuschätzen welche notwendigerweise 

auf das Startgeld umgelegt werden müssen. 

 

Wir warten auf diese notwendigen Informationen von Seiten der Verwaltung des Aveyron. Deshalb 

müssen wir leider das on-line-Stellen der Ausschreibungen bis zum 1. Oktober aufschieben. 

 

Mit unserem größten Bedauern. 
 


